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Einige Erfahrungen aus der staatsanwaltschaftlidien Gesetzlichkeitsaufsicht 
im Bezirk Schwerin
Die Verstärkung der Wirksamkeit der staatsanwalt- 
schaftlichen Gesetzlichkeitsaufsicht ist ein wichtiger Bei
trag zur unbedingten einheitlichen Durchsetzung unse
res sozialistischen Rechts./l/
Um alle Staatsanwälte im Bezirk zu befähigen, prinzi
pienfest unter Ausschöpfung und differenzierter Anwen
dung der Mittel staatsanwaltschaftlicher Gesetzlichkeits
aufsicht gegen Rechtsverletzungen vorzugehen, haben 
wir in allen Kollektiven der Staatsanwaltschaft kon
struktiv und zielstrebig darüber diskutiert, welche lei
tungsmäßigen inhaltlichen und organisatorischen Kon
sequenzen für eine gesellschaftlich wirksamere Durch
führung der Gesetzlichkeitsaufsicht erforderlich sind. Im 
Mittelpunkt unserer konzeptionellen Überlegungen und 
unserer auf tatsächliche Veränderungen gerichteten Auf
sichtsmaßnahmen stand die Orientierung auf ein poli
tisch gut durchdachtes und entschiedenes Vorgehen im 
Rahmen der zentralen Schwerpunkte der Gesetzlich
keitsaufsicht.

=Als wesentliche Quellen für eine zielgerichtete, plan
mäßige Gesetzlichkeitsaufsicht erweisen sich Fakten aus 
einem konkreten Strafverfahren, die analytische Auf
bereitung von Informationen über mehrere typische Ge
setzesverletzungen aus verschiedenen Strafverfahren/2/, 
Eingaben der Bürger, Hinweise aus der Öffentlichkeits
arbeit, Informationen aus der Zusammenarbeit mit an
deren staatlichen Organen und gesellschaftlichen Orga
nisationen sowie eigene operative Untersuchungen.

Zur Wirksamkeit von Maßnahmen der Gesetzlichkeits
aufsicht
Die Praxis zeigt, daß Maßnahmen der Gesetzlichkeits
aufsicht immer dann gesellschaftlich wirksam sind, 
wenn sie in dem Bereich, in dem die Gesetzlichkeit ver
letzt wurde, zu tatsächlichen Veränderungen führen. Das 
äußert sich insbesondere darin, daß die verantwortlichen 
Leiter die erforderlichen Schritte zur Einhaltung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit einleiten und die Werk
tätigen selbst Initiativen ergreifen, um Rechtsverlet
zungen künftig vorzubeugen..
Von großer Bedeutung für die Wirksamkeit von Maß
nahmen der Gesetzlichkeitsaufsicht ist es, das Vor
gehen des Staatsanwalts rechtzeitig mit den Leitungen 
der Grundorganisationen der SED in den betreffenden 
Betrieben oder mit übergeordneten Parteiorganen zu 
beraten. Nur unter Führung der Partei der Arbeiter
klasse können sowohl in den staatlichen Leitungen, die 
die unmittelbare Verantwortung für die Einhaltung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit tragen, als auch in den 
Arbeitskollektiven diejenigen Kräfte mobilisiert wer
den, die für die notwendigen erzieherischen Auseinan
dersetzungen sorgen, die Wiederherstellung der Gesetz
lichkeit garantieren und darauf hinwirken, daß die Ein
haltung des Rechts immer mehr zur ureigenen Sache 
aller Werktätigen wird.
Im Bezirk Schwerin hat es sich bewährt, eine Durch
schrift des Aufsichtsaktes der Parteileitung des Adressa
ten und in grundsätzlichen Fällen oder solchen von 
überbetrieblicher Bedeutung auch der zuständigen
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Kreisleitung der SED direkt zu übergeben. Das Kat zu 
prinzipiellen ideologischen Auseinandersetzungen in 
den Grundorganisationen der Partei geführt, in denen 
Klarheit darüber geschaffen wurde, daß die strikte Ein
haltung des sozialistischen Rechts als Willensausdruck 
der Arbeiterklasse ein wesentlicher Bestandteil der 
Machtausübung der Arbeiterklasse ist. Die Maßnahmen 
der staatlichen Leiter zur Wiederherstellung der Gesetz
lichkeit fanden die notwendige politisch-ideologische 
Unterstützung der Parteiorganisation und aller Werk
tätigen. Die Verwirklichung dieser Maßnahmen durch 
alle staatlichen Leiter wurde unter Parteikontrolle 
genommen.
Gegenwärtig können wir einschätzen, daß als Ergebnis 
von Maßnahmen der Gesetzlichkeitsaufsicht in verschie
denen großen Betrieben des Bezirks die Einhaltung von 
Gesetzlichkeit, Sicherheit und Ordnung zum festen Be
standteil des sozialistischen Wettbewerbs geworden 
ist.
Damit die Aufsichtsakte eine solche mobilisierende Wir
kung entfalten können, sind an ihre inhaltliche Ausge
staltung hohe Anforderungen zu stellen:
— Die Proteste, Hinweise und Untersuchungsverlangen 

müssen der in der Anweisung Nr. 4/72 des General
staatsanwalts der DDR vom 1. Juli 1972 gegebenen 
Anleitung entspreehen./3/

— Sie müssen so konkret, aussagekräftig und zielgerich
tet sein, daß sie auf die Lösung grundsätzlicher Pro
bleme des Betriebes orientieren, ein Ausweichen auf 
Nebenfragen, Zweckmäßigkeitsentscheidungen u. ä. 
nicht gestatten und die rechtliche Verantwortung 
klarlegen,

— Sie müssen die realen Bedingungen im Betrieb in 
ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen sach
bezogen berücksichtigen und dadurch überzeugend 
begründen, daß die strikte Einhaltung der im kon
kreten Fall verletzten gesetzlichen Bestimmungen 
unumgänglich ist.

Um Erfahrungen zu sammeln, wie die Maßnahmen der 
Gesetzlichkeitsaufsicht in den Betrieben dazu beigetra
gen haben, Verantwortung und Selbsterziehung zur 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit zu ent
wickeln, haben wir vor einiger Zeit einen Erfahrungs
austausch mit Parteiarbeitern und anderen Werktätigen 
dieser Betriebe veranstaltet. Im Mittelpunkt der Bera
tungen standen folgende Fragen:
— Wie schätzen Betriebsleitung, Arbeitskollektive und 

gesellschaftliche Organisationen der Betriebe die 
Wirksamkeit der Maßnahmen der Gesetzlichkeitsauf
sicht ein?

— Welche Initiativen der Werktätigen zur strikten Ein
haltung von Gesetzlichkeit, Sicherheit und Ordnung 
wurden durch die Aufsichtsmaßnahmen ausgelöst?

— Wie wird in den Betrieben, ausgehend von den Auf-' 
sichtsmaßnahmen, auf der Grundlage eigener Fest
legungen für die strikte Achtung der Gesetzlichkeit 
und die Kontrolle über ihre Einhaltung gesorgt?

Diese Beratungen ließen deutlich erkennen, daß die Un
duldsamkeit der Werktätigen gegenüber Unzulänglich
keiten und Mängeln im Betrieb gewachsen ist.

131 Veröffentlicht in: Mitteilungen des Generalstaatsanwalts 
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